
 

 

Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) 

§ 611 Vertragstypische Pflichten beim Dienstvertrag 

(1) Durch den Dienstvertrag wird derjenige, welcher Dienste zusagt, zur Leistung der 
versprochenen Dienste, der andere Teil zur Gewährung der vereinbarten Vergütung 
verpflichtet. 
(2) Gegenstand des Dienstvertrags können Dienste jeder Art sein. 

§ 615 Vergütung bei Annahmeverzug und bei Betriebsrisiko 

Kommt der Dienstberechtigte mit der Annahme der Dienste in Verzug, so kann der 
Verpflichtete für die infolge des Verzugs nicht geleisteten Dienste die vereinbarte Vergütung 
verlangen, ohne zur Nachleistung verpflichtet zu sein. Er muss sich jedoch den Wert 
desjenigen anrechnen lassen, was er infolge des Unterbleibens der Dienstleistung erspart 
oder durch anderweitige Verwendung seiner Dienste erwirbt oder zu erwerben böswillig 
unterlässt. Die Sätze 1 und 2 gelten entsprechend in den Fällen, in denen der Arbeitgeber 
das Risiko des Arbeitsausfalls trägt. 

§ 616 Vorübergehende Verhinderung 

Der zur Dienstleistung Verpflichtete wird des Anspruchs auf die Vergütung nicht dadurch 
verlustig, dass er für eine verhältnismäßig nicht erhebliche Zeit durch einen in seiner Person 
liegenden Grund ohne sein Verschulden an der Dienstleistung verhindert wird. Er muss sich 
jedoch den Betrag anrechnen lassen, welcher ihm für die Zeit der Verhinderung aus einer 
auf Grund gesetzlicher Verpflichtung bestehenden Kranken- oder Unfallversicherung 
zukommt. 

§ 622 Kündigungsfristen bei Arbeitsverhältnissen 

(1) Das Arbeitsverhältnis eines Arbeiters oder eines Angestellten (Arbeitnehmers) kann mit 
einer Frist von vier Wochen zum Fünfzehnten oder zum Ende eines Kalendermonats 
gekündigt werden. 
(2) Für eine Kündigung durch den Arbeitgeber beträgt die Kündigungsfrist, wenn das 
Arbeitsverhältnis in dem Betrieb oder Unternehmen  
 
1. 

zwei Jahre bestanden hat, einen Monat zum Ende eines Kalendermonats, 
2. 

fünf Jahre bestanden hat, zwei Monate zum Ende eines Kalendermonats, 
3. 

acht Jahre bestanden hat, drei Monate zum Ende eines Kalendermonats, 
4. 

zehn Jahre bestanden hat, vier Monate zum Ende eines Kalendermonats, 
5. 

zwölf Jahre bestanden hat, fünf Monate zum Ende eines Kalendermonats, 
6. 

15 Jahre bestanden hat, sechs Monate zum Ende eines Kalendermonats, 
7. 

20 Jahre bestanden hat, sieben Monate zum Ende eines Kalendermonats. 
 

Bei der Berechnung der Beschäftigungsdauer werden Zeiten, die vor der Vollendung des 25. 
Lebensjahrs des Arbeitnehmers liegen, nicht berücksichtigt. 
(3) Während einer vereinbarten Probezeit, längstens für die Dauer von sechs Monaten, kann 
das Arbeitsverhältnis mit einer Frist von zwei Wochen gekündigt werden. 
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(4) Von den Absätzen 1 bis 3 abweichende Regelungen können durch Tarifvertrag vereinbart 
werden. Im Geltungsbereich eines solchen Tarifvertrags gelten die abweichenden 
tarifvertraglichen Bestimmungen zwischen nicht tarifgebundenen Arbeitgebern und 
Arbeitnehmern, wenn ihre Anwendung zwischen ihnen vereinbart ist. 
(5) Einzelvertraglich kann eine kürzere als die in Absatz 1 genannte Kündigungsfrist nur 
vereinbart werden,  
1. 

wenn ein Arbeitnehmer zur vorübergehenden Aushilfe eingestellt ist; dies gilt nicht, 
wenn das Arbeitsverhältnis über die Zeit von drei Monaten hinaus fortgesetzt wird; 

2. 
wenn der Arbeitgeber in der Regel nicht mehr als 20 Arbeitnehmer ausschließlich der 
zu ihrer Berufsbildung Beschäftigten beschäftigt und die Kündigungsfrist vier Wochen 
nicht unterschreitet. 

Bei der Feststellung der Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer sind teilzeitbeschäftigte 
Arbeitnehmer mit einer regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit von nicht mehr als 20 
Stunden mit 0,5 und nicht mehr als 30 Stunden mit 0,75 zu berücksichtigen. Die 
einzelvertragliche Vereinbarung längerer als der in den Absätzen 1 bis 3 genannten 
Kündigungsfristen bleibt hiervon unberührt. 
(6) Für die Kündigung des Arbeitsverhältnisses durch den Arbeitnehmer darf keine längere 
Frist vereinbart werden als für die Kündigung durch den Arbeitgeber. 

§ 626 Fristlose Kündigung aus wichtigem Grund 

(1) Das Dienstverhältnis kann von jedem Vertragsteil aus wichtigem Grund ohne Einhaltung 
einer Kündigungsfrist gekündigt werden, wenn Tatsachen vorliegen, auf Grund derer dem 
Kündigenden unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalles und unter Abwägung 
der Interessen beider Vertragsteile die Fortsetzung des Dienstverhältnisses bis zum Ablauf 
der Kündigungsfrist oder bis zu der vereinbarten Beendigung des Dienstverhältnisses nicht 
zugemutet werden kann. 
(2) Die Kündigung kann nur innerhalb von zwei Wochen erfolgen. Die Frist beginnt mit dem 
Zeitpunkt, in dem der Kündigungsberechtigte von den für die Kündigung maßgebenden 
Tatsachen Kenntnis erlangt. Der Kündigende muss dem anderen Teil auf Verlangen den 
Kündigungsgrund unverzüglich schriftlich mitteilen. 
 
 

TVöD 

§ 2 Arbeitsvertrag, Nebenabreden, Probezeit 

(1) Der Arbeitsvertrag wird schriftlich abgeschlossen. 

(2) 1Mehrere Arbeitsverhältnisse zu demselben Arbeitgeber dürfen nur begründet werden, 
wenn die jeweils übertragenen Tätigkeiten nicht in einem unmittelbaren Sachzusammenhang 
stehen. 2Andernfalls gelten sie als ein Arbeitsverhältnis. 

(3) 1Nebenabreden sind nur wirksam, wenn sie schriftlich vereinbart werden. 2Sie können 
gesondert gekündigt werden, soweit dies einzelvertraglich vereinbart ist. 

(4) 1Die ersten sechs Monate der Beschäftigung gelten als Probezeit, soweit nicht eine 
kürzere Zeit vereinbart ist. 2Bei Übernahme von Auszubildenden im unmittelbaren Anschluss 
an das Ausbildungsverhältnis in ein Arbeitsverhältnis entfällt die Probezeit. 
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§ 3 Allgemeine Arbeitsbedingungen 

(1) Die Beschäftigten haben über Angelegenheiten, deren Geheimhaltung durch gesetzliche 
Vorschriften vorgesehen oder vom Arbeitgeber angeordnet ist, Verschwiegenheit zu wahren; 
dies gilt auch über die Beendigung des Arbeitsverhältnisses hinaus. 

(2) 1Die Beschäftigten dürfen von Dritten Belohnungen, Geschenke, Provisionen oder 
sonstige Vergünstigungen in Bezug auf ihre Tätigkeit nicht annehmen. 2Ausnahmen sind nur 
mit Zustimmung des Arbeitgebers möglich. 3Werden den Beschäftigten derartige 
Vergünstigungen angeboten, haben sie dies dem Arbeitgeber unverzüglich anzuzeigen. 

(3) 1Nebentätigkeiten gegen Entgelt haben die Beschäftigten ihrem Arbeitgeber rechtzeitig 
vorher schriftlich anzuzeigen. 2Der Arbeitgeber kann die Nebentätigkeit untersagen oder mit 
Auflagen versehen, wenn diese geeignet ist, die Erfüllung der arbeitsvertraglichen Pflichten 
der Beschäftigten oder berechtigte Interessen des Arbeitgebers zu beeinträchtigen. 

(4) 1Der Arbeitgeber ist bei begründeter Veranlassung berechtigt, die/den Beschäftigte/ n zu 
verpflichten, durch ärztliche Bescheinigung nachzuweisen, dass sie/er zur Leistung der 
arbeitsvertraglich geschuldeten Tätigkeit in der Lage ist. 2Bei der beauftragten Ärztin/dem 
beauftragten Arzt kann es sich um eine Betriebsärztin/einen Betriebsarzt handeln, soweit 
sich die Betriebsparteien nicht auf eine andere Ärztin/ einen anderen Arzt geeinigt haben. 
3Die Kosten dieser Untersuchung trägt der Arbeitgeber. 

(5) 1Die Beschäftigten haben ein Recht auf Einsicht in ihre vollständigen Personalakten. 
2Sie können das Recht auf Einsicht auch durch eine/n hierzu schriftlich Bevollmächtigte/ n 
ausüben lassen. 3Sie können Auszüge oder Kopien aus ihren Personalakten erhalten.  

§ 11 Teilzeitbeschäftigung 

(1) 1Mit Beschäftigten soll auf Antrag eine geringere als die vertraglich festgelegte 
Arbeitszeit vereinbart werden, wenn sie  
a) mindestens ein Kind unter 18 Jahren oder  
b) einen nach ärztlichem Gutachten pflegebedürftigen sonstigen Angehörigen  
tatsächlich betreuen oder pflegen und dringende dienstliche bzw. betriebliche Belange nicht 
entgegenstehen. 2Die Teilzeitbeschäftigung nach Satz 1 ist auf Antrag bis zu fünf Jahre zu 
befristen. 3Sie kann verlängert werden; der Antrag ist spätestens sechs Monate vor Ablauf 
der vereinbarten Teilzeitbeschäftigung zu stellen. 4Bei der Gestaltung der Arbeitszeit hat der 
Arbeitgeber im Rahmen der dienstlichen bzw. betrieblichen Möglichkeiten der besonderen 
persönlichen Situation der/des Beschäftigten nach Satz 1 Rechnung zu tragen. 

(2) Beschäftigte, die in anderen als den in Absatz 1 genannten Fällen eine 
Teilzeitbeschäftigung vereinbaren wollen, können von ihrem Arbeitgeber verlangen, dass er 
mit ihnen die Möglichkeit einer Teilzeitbeschäftigung mit dem Ziel erörtert, zu einer 
entsprechenden Vereinbarung zu gelangen. 

… 

§ 22 Entgelt im Krankheitsfall 

(1) 1Werden Beschäftigte durch Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit an der 
Arbeitsleistung verhindert, ohne dass sie ein Verschulden trifft, erhalten sie bis zur 
Dauer von sechs Wochen das Entgelt nach § 21. 2Bei erneuter Arbeitsunfähigkeit 
infolge derselben Krankheit sowie bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses gelten die 
gesetzlichen Bestimmungen. 3Als unverschuldete Arbeitsunfähigkeit im Sinne der 
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Sätze 1 und 2 gilt auch die Arbeitsverhinderung in Folge einer Maßnahme der 
medizinischen Vorsorge und Rehabilitation im Sinne von § 9 EFZG. 

  
Protokollerklärung zu Absatz 1 Satz 1:  
Ein Verschulden liegt nur dann vor, wenn die Arbeitsunfähigkeit vorsätzlich oder grob 
fahrlässig herbeigeführt wurde. 

(2) 1Nach Ablauf des Zeitraums gemäß Absatz 1 erhalten die Beschäftigten für die Zeit, für 
die ihnen Krankengeld oder entsprechende gesetzliche Leistungen gezahlt werden, einen 
Krankengeldzuschuss in Höhe des Unterschiedsbetrags zwischen den tatsächlichen 
Barleistungen des Sozialleistungsträgers und dem Nettoentgelt. 2Nettoentgelt ist das um die 
gesetzlichen Abzüge verminderte Entgelt im Sinne des § 21; bei freiwillig 
Krankenversicherten ist dabei deren Gesamtkrankenund Pflegeversicherungsbeitrag 
abzüglich Arbeitgeberzuschuss zu berücksichtigen. 3Für Beschäftigte, die wegen 
Übersteigens der Jahresarbeitsentgeltgrenze nicht der Versicherungspflicht in der 
gesetzlichen Krankenversicherung unterliegen, ist bei der Berechnung des 
Krankengeldzuschusses der Krankengeldhöchstsatz, der bei Pflichtversicherung in der 
gesetzlichen Krankenversicherung zustünde, zugrunde zu legen. 

(3) 1Der Krankengeldzuschuss wird bei einer Beschäftigungszeit (§ 34 Abs. 3)  
von mehr als einem Jahr längstens bis zum Ende der 13. Woche und  
von mehr als drei Jahren längstens bis zum Ende der 39. Woche  
seit dem Beginn der Arbeitsunfähigkeit infolge derselben Krankheit gezahlt. 2Maßgeblich für 
die Berechnung der Fristen nach Satz 1 ist die Beschäftigungszeit, die im Laufe der 
krankheitsbedingten Arbeitsunfähigkeit vollendet wird. 

… 

§ 29 Arbeitsbefreiung 

(1) 1Als Fälle nach § 616 BGB, in denen Beschäftigte unter Fortzahlung des Entgelts nach § 
21 im nachstehend genannten Ausmaß von der Arbeit freigestellt werden, gelten nur die 
folgenden Anlässe: 

a) Niederkunft der Ehefrau/der 
Lebenspartnerin  
im Sinne des 
Lebenspartnerschaftsgesetzes 

ein Arbeitstag, 

b ) Tod der Ehegattin/des 
Ehegatten, der Lebenspartnerin/ 
des Lebenspartners im Sinne des 
Lebenspartnerschaftsgesetzes, 
eines Kindes oder Elternteils 

zwei Arbeitstage 

c) Umzug aus dienstlichem oder 
betrieblichem Grund an einen 
anderen Ort 

ein Arbeitstag,  

d) 25- und 40-jähriges 
Arbeitsjubiläum 

 ein Arbeitstag, 

e) schwere Erkrankung  . 
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aa) einer/eines Angehörigen, 
soweit sie/er  in demselben 
Haushalt lebt, 

bb) eines Kindes, das das 12. 
Lebensjahr noch nicht vollendet 
hat, wenn im laufenden 
Kalenderjahr kein Anspruch nach 
§ 45 SGB V besteht  oder 
bestanden hat 

cc) einer Betreuungsperson, wenn 
Beschäftigte deshalb die 
Betreuung ihres Kindes, das das 
8. Lebensjahr noch nicht vollendet 
hat oder wegen körperlicher, 
geistiger oder seelischer bis zu 
Behinderung dauernd 
pflegebedürftig ist, übernehmen 
muss, 

ein Arbeitstag im 
Kalenderjahr 

bis zu vier  
Arbeitstage im 
Kalenderjahr  
. 

bis zu vier  
Arbeitstage im 
Kalenderjahr 

f) Ärztliche Behandlung von 
Beschäftigten, wenn erforderliche 
diese während der Arbeitszeit 
erfolgen muss  

erforderliche 
nachgewiesene 
Abwesenheitszeit 
einschließlich 
erforderlicher 
Wegezeiten 

2Eine Freistellung erfolgt nur, soweit eine andere Person zur Pflege oder Betreuung nicht 
sofort zur Verfügung steht und die Ärztin/der Arzt in den Fällen der Doppelbuchstaben aa 
und bb die Notwendigkeit der Anwesenheit der/des Beschäftigten zur vorläufigen Pflege 
bescheinigt. 3Die Freistellung darf insgesamt fünf Arbeitstage im Kalenderjahr nicht 
überschreiten. 

… 

§ 30 Befristete Arbeitsverträge 

(1) 1Befristete Arbeitsverträge sind nach Maßgabe des Teilzeit- und Befristungsgesetzes 
sowie anderer gesetzlicher Vorschriften über die Befristung von Arbeitsverträgen zulässig. 
2Für Beschäftigte, auf die die Regelungen des Tarifgebiets West Anwendung finden und 
deren Tätigkeit vor dem 1. Januar 2005 der Rentenversicherung der Angestellten unterlegen 
hätte, gelten die in den Absätzen 2 bis 4 geregelten Besonderheiten; dies gilt nicht für 
Arbeitsverhältnisse, für die die §§ 57a ff. HRG unmittelbar oder entsprechend gelten. 

(2) 1Kalendermäßig befristete Arbeitsverträge mit sachlichem Grund sind nur zulässig, wenn 
die Dauer des einzelnen Vertrages fünf Jahre nicht übersteigt; weitergehende Regelungen 
im Sinne von § 23 TzBfG bleiben unberührt. 2Beschäftigte mit einem Arbeitsvertrag nach 
Satz 1 sind bei der Besetzung von Dauerarbeitsplätzen bevorzugt zu berücksichtigen, wenn 
die sachlichen und persönlichen Voraussetzungen erfüllt sind. 

(3) 1Ein befristeter Arbeitsvertrag ohne sachlichen Grund soll in der Regel zwölf Monate 
nicht unterschreiten; die Vertragsdauer muss mindestens sechs Monate betragen. 2Vor 
Ablauf des Arbeitsvertrages hat der Arbeitgeber zu prüfen, ob eine unbefristete oder 
befristete Weiterbeschäftigung möglich ist. 
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(4) 1Bei befristeten Arbeitsverträgen ohne sachlichen Grund gelten die ersten sechs Wochen 
und bei befristeten Arbeitsverträgen mit sachlichem Grund die ersten sechs Monate als 
Probezeit. 2Innerhalb der Probezeit kann der Arbeitsvertrag mit einer Frist von zwei Wochen 
zum Monatsschluss gekündigt werden. 

(5) 1Eine ordentliche Kündigung nach Ablauf der Probezeit ist nur zulässig, wenn die 
Vertragsdauer mindestens zwölf Monate beträgt. 2Nach Ablauf der Probezeit beträgt die 
Kündigungsfrist in einem oder mehreren aneinandergereihten Arbeitsverhältnissen bei 
demselben Arbeitgeber  
- von insgesamt mehr als sechs Monaten                    vier Wochen,  
- von insgesamt mehr als einem Jahr                           sechs Wochen  
zum Schluss eines Kalendermonats,  
von insgesamt mehr als zwei Jahren                            drei Monate,  
von insgesamt mehr als drei Jahren                             vier Monate  
zum Schluss eines Kalendervierteljahres.  
3Eine Unterbrechung bis zu drei Monaten ist unschädlich, es sei denn, dass das 
Ausscheiden von der/dem Beschäftigten verschuldet oder veranlasst war. 4Die 
Unterbrechungszeit bleibt unberücksichtigt. 

… 

§ 34 Kündigung des Arbeitsverhältnisses 

(1) 1Bis zum Ende des sechsten Monats seit Beginn des Arbeitsverhältnisses beträgt die 
Kündigungsfrist zwei Wochen zum Monatsschluss. 2Im Übrigen beträgt die Kündigungsfrist 
bei einer Beschäftigungszeit (Absatz 3) 

 bis zu einem Jahr 
 ein Monat zum 
Monatsschluss, 

 von mehr als einem 
Jahr 

 6 Wochen, 

 von mindestens 5 
Jahren 

 3 Monate, 

 von mindestens 8 
Jahren 

 4 Monate, 

 von mindestens 10 
Jahren 

 5 Monate, 

 von mindestens 12 
Jahren 

 6 Monate 

zum Schluss eines Kalendervierteljahres. 

(2) 1Arbeitsverhältnisse von Beschäftigten, die das 40. Lebensjahr vollendet haben und für 
die die Regelungen des Tarifgebiets West Anwendung finden, können nach einer 
Beschäftigungszeit (Absatz 3) von mehr als 15 Jahren durch den Arbeitgeber nur aus einem 
wichtigen Grund gekündigt werden. 2Soweit Beschäftigte nach den bis zum 30. September 
2005 geltenden Tarifregelungen unkündbar waren, verbleibt es dabei. 

(3) 1Beschäftigungszeit ist die bei demselben Arbeitgeber im Arbeitsverhältnis zurückgelegte 
Zeit, auch wenn sie unterbrochen ist. 2Unberücksichtigt bleibt die Zeit eines Sonderurlaubs 
gemäß § 28, es sei denn, der Arbeitgeber hat vor Antritt des Sonderurlaubs schriftlich ein 
dienstliches oder betriebliches Interesse anerkannt. 3Wechseln Beschäftigte zwischen 
Arbeitgebern, die vom Geltungsbereich dieses Tarifvertrages erfasst werden, werden die 
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Zeiten bei dem anderen Arbeitgeber als Beschäftigungszeit anerkannt. 4Satz 3 gilt 
entsprechend bei einem Wechsel von einem anderen öffentlich-rechtlichen Arbeitgeber.  

… 

§ 35 Zeugnis 

(1) Bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses haben die Beschäftigten Anspruch auf ein 
schriftliches Zeugnis über Art und Dauer ihrer Tätigkeit, das sich auch auf Führung und 
Leistung erstrecken muss (Endzeugnis). 

(2) Aus triftigen Gründen können Beschäftigte auch während des Arbeitsverhältnisses ein 
Zeugnis verlangen (Zwischenzeugnis). 

(3) Bei bevorstehender Beendigung des Arbeitsverhältnisses können die Beschäftigten ein 
Zeugnis über Art und Dauer ihrer Tätigkeit verlangen (vorläufiges Zeugnis). 

(4) Die Zeugnisse gemäß den Absätzen 1 bis 3 sind unverzüglich auszustellen.  

 

Kündigungsschutzgesetz (KSchG) 

§ 1 
Sozial ungerechtfertigte Kündigungen 

(1) Die Kündigung des Arbeitsverhältnisses gegenüber einem Arbeitnehmer, dessen 
Arbeitsverhältnis in demselben Betrieb oder Unternehmen ohne Unterbrechung länger als 
sechs Monate bestanden hat, ist rechtsunwirksam, wenn sie sozial ungerechtfertigt ist. 

(2) Sozial ungerechtfertigt ist die Kündigung, wenn sie nicht durch Gründe, die in der Person 
oder in dem Verhalten des Arbeitnehmers liegen, oder durch dringende betriebliche 
Erfordernisse, die einer Weiterbeschäftigung des Arbeitnehmers in diesem Betrieb 
entgegenstehen, bedingt ist. Die Kündigung ist auch sozial ungerechtfertigt, wenn 

 1.  in Betrieben des privaten Rechts 

  a)  
die Kündigung gegen eine Richtlinie nach § 95 des Betriebsverfassungsgesetzes 
verstößt, 

  b)  
der Arbeitnehmer an einem anderen Arbeitsplatz in demselben Betrieb oder in einem 
anderen Betrieb des Unternehmens weiterbeschäftigt werden kann 

  

und der Betriebsrat oder eine andere nach dem Betriebsverfassungsgesetz insoweit 
zuständige Vertretung der Arbeitnehmer aus einem dieser Gründe der Kündigung 
innerhalb der Frist des § 102 Abs. 2 Satz 1 des Betriebsverfassungsgesetzes schriftlich 
widersprochen hat, 

 2.  in Betrieben und Verwaltungen des öffentlichen Rechts 

  a)  
die Kündigung gegen eine Richtlinie über die personelle Auswahl bei Kündigungen 
verstößt, 

  b)  
der Arbeitnehmer an einem anderen Arbeitsplatz in derselben Dienststelle oder in 
einer anderen Dienststelle desselben Verwaltungszweiges an demselben Dienstort 
einschließlich seines Einzugsgebietes weiterbeschäftigt werden kann 

  und die zuständige Personalvertretung aus einem dieser Gründe fristgerecht gegen die 
Kündigung Einwendungen erhoben hat, es sei denn, daß die Stufenvertretung in der 

http://dejure.org/gesetze/BetrVG/95.html
http://dejure.org/gesetze/BetrVG/102.html
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Verhandlung mit der übergeordneten Dienststelle die Einwendungen nicht 
aufrechterhalten hat. 

Satz 2 gilt entsprechend, wenn die Weiterbeschäftigung des Arbeitnehmers nach 
zumutbaren Umschulungs- oder Fortbildungsmaßnahmen oder eine Weiterbeschäftigung 
des Arbeitnehmers unter geänderten Arbeitsbedingungen möglich ist und der Arbeitnehmer 
sein Einverständnis hiermit erklärt hat. Der Arbeitgeber hat die Tatsachen zu beweisen, die 
die Kündigung bedingen. 

Ist einem Arbeitnehmer aus dringenden betrieblichen Erfordernissen im Sinne des Absatzes 
2 gekündigt worden, so ist die Kündigung trotzdem sozial ungerechtfertigt, wenn der 
Arbeitgeber bei der Auswahl des Arbeitnehmers die Dauer der Betriebszugehörigkeit, das 
Lebensalter, die Unterhaltspflichten und die Schwerbehinderung des Arbeitnehmers nicht 
oder nicht ausreichend berücksichtigt hat; auf Verlangen des Arbeitnehmers hat der 
Arbeitgeber dem Arbeitnehmer die Gründe anzugeben, die zu der getroffenen sozialen 
Auswahl geführt haben. In die soziale Auswahl nach Satz 1 sind Arbeitnehmer nicht 
einzubeziehen, deren Weiterbeschäftigung, insbesondere wegen ihrer Kenntnisse, 
Fähigkeiten und Leistungen oder zur Sicherung einer ausgewogenen Personalstruktur des 
Betriebes, im berechtigten betrieblichen Interesse liegt. Der Arbeitnehmer hat die Tatsachen 
zu beweisen, die die Kündigung als sozial ungerechtfertigt im Sinne des Satzes 1 erscheinen 
lassen. 

 


